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A P O T H E K E N P L AT T F O R M E N

EuGH-Urteil lässt Fragen offen
Von Michael Jung / Seit mehr als zwanzig Jahren werden Arzneimittel in der Europäischen Union über 
das Internet verkauft. An welche Rechtsvorschriften sich Versandapotheken dabei halten müssen, war 
und ist Gegenstand vieler Gerichtsverfahren. Auch der europäische Gesetzgeber hat im Jahr 2011 einen 
speziellen Titel zum Internetversand in die Richtlinie 2001/83/EG (»Gemeinschaftskodex für Human
arzneimittel«) eingefügt1. Wie diese Vorschriften am Beispiel von InternetVermittlungs plattformen 
auszulegen sind, hat nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem aktuellen Urteil untersucht2. 
Das wesentliche Ergebnis: Ein komplettes Verbot wäre unionsrechtswidrig.

Sachverhalt
Anlass des EuGH-Verfahrens ist ein 
wettbewerbsrechtlicher Streit zwi-
schen französischen Apothekerverbän-
den und der Vermittlungsplattform 
»Doctipharma«³. Da der Verkauf ver-

schreibungspflichtiger Arzneimittel in 
Frankreich verboten ist, konnten Kun-
den über die Plattform OTC-Arzneimit-
tel und Produkte des Nebensortiments 
bei französischen Apotheken erwer-
ben, die sich als Anbieter bei Doctiphar-
ma registriert hatten. Die Auswahl der 
Produkte und der liefernden Apotheke 
erfolgte durch die Kunden, die Ver-
kaufs- und Zahlungsabwicklung sei-
tens Doctipharma, Gelistet waren alle 
in Frankreich zugelassenen OTC-Arznei-
mittel, die Preisgestaltung oblag den 
jeweiligen Apotheken selbst. Nach den 
(divergierenden) Angaben der Verfah-
rensbeteiligten erhob Doctipharma 
von den angeschlossenen Apotheken 
jedenfalls einen monatlichen Pauschal-
betrag, zusätzlich möglicherweise 
auch eine umsatzbezogene Vergütung.

Die klagenden Apothekerverbände 
machten im Ausgangsverfahren über 

mehrere Instanzen hinweg geltend, 
dass Doctipharma selbst als Online-
Händler einzustufen sei und gegen die 
Apothekenpflicht und gegen das Makel-
verbot verstoße, die im französischen 
Recht verankert seien⁴. Das französische 
Kassationsgericht bestätigte im Juni 
2019 diese Auffassung und verwies das 
Verfahren zurück an das Pariser Beru-
fungsgericht. Dieses legte sodann im 
September 2021 dem EuGH sechs aus-
formulierte Fragen zur Vorabentschei-
dung vor, da es Klärungsbedarf im Hin-
blick auf die Auslegung des Ar tikels 85c 
der EU-Arzneimittelrichtlinie erkannte.

Schlussanträge des 
Generalanwalts
Wie beim EuGH üblich, untersuchte zu-
nächst der zuständige Generalanwalt 
die aufgeworfenen Rechtsfragen in sei-
nen Schlussanträgen⁵, einer Art unab-

1) Richtlinie 2011/62/EU zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarz-
neimittel hinsichtlich der Verhinderung  
des Eindringens von gefälschten Arzneimit-
teln in die legale Lieferkette, ABl. 2011 L 174, 
S. 74 ff.; vgl. dazu Jung, PZ 2011, S. 2450 ff.

2) Urteil vom 29. Februar 2024, Rs. C-606/21 
»Doctipharma« (ECLI:EU:C:2024:179)

3) www.doctipharma.fr; seit einer Übernahme 
im Jahr 2019 erfolgt der Marktauftritt pri-
mär unter der Bezeichnung »DocMorris«.

4) Artikel L-5125-25 und L-5125-26 des Code de 
la santé publique 

5) Schlussanträge des Generalanwalts Maciej 
Szpunar vom 13. Juni 2023 (ECLI:EU: 
C:2023:585)
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hängigem Gutachten. Er kam darin im 
Wesentlichen zum Ergebnis, dass die 
von Doctipharma angebotene Dienst-
leistung rechtlich als sogenannter  
»Dienst der Informationsgesellschaft«⁶ 
einzustufen sei, der rechtlich vom  
eigentlichen Arzneimittelverkaufsvor-
gang zu trennen sei. Zum einen könn-
ten nämlich die französischen Apothe-
ken ihre Produkte auch unabhängig 
von der Plattform verkaufen, zum an-
deren nehme Doctipharma – vorbe-
haltlich anderweitiger Feststellungen 
des nationalen Gerichts – weder auf 
die Preisgestaltung noch die einzelnen 
Verkaufsvorgänge Einfluss. Nach dieser 
Auffassung wäre Doctipharma also 
nicht als eigener Anbieter, sondern  
lediglich als Vermittler einzustufen.

Hinsichtlich der Auslegung des Ar-
tikels 85c differenzierte der Generalan-
walt sodann: zum einen regle dessen 
Absatz 1, dass Arzneimittel nur von sol-
chen Anbietern online verkauft werden 
dürfen, welche gemäß den nationalen 
Bestimmungen des Mitgliedstaats dazu 
befugt sind in dem sie niedergelassen 
sind. Für die Frage, »wer« versenden dür-
fe, sehe die Richtlinie also das Herkunfts-
landprinzip vor. Absatz 2 hingegen er-
mächtige die Mitgliedstaaten dazu, Be-
dingungen für den Arzneimittelversand 
auf ihrem Hoheitsgebiet aufzustellen. 
Diese konkreten Versandmodalitäten 
(»wie« versendet wird) unterfielen also 
nicht dem Herkunftslandprinzip, son-
dern könnten vom Bestimmungsmit-
gliedstaat reguliert werden. Unter Be-
rücksichtigung des oben gefundenen 
Zwischenergebnisses, wonach Docti-
pharma nicht selbst als Anbieter fun-
giert, sei also Absatz 2 der einschlägige 
rechtliche Prüfungsmaßstab. An dieser 
Stelle sei eine »klassische« Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung erforderlich, die letzt-
lich dem vorlegenden Gericht obliege.

Bemerkenswert ist, dass derselbe 
Generalanwalt, der noch im Jahr 2016 
massiv gegen die deutsche Arzneimit-
telpreisbindung als wettbewerbsfeind-
lich und protektionistisch argumentier-
te⁷, dem EuGH jetzt vorschlug, dem na-
tionalen Gericht unter Rückgriff auf frü-
here EuGH-Urteile⁸ als Auslegungshilfe 
eine breite Palette an Rechtfertigungs-
gründen an die Hand zu geben: die Be-
deutung des Vertrauensverhältnisses 
zwischen Apotheker und Pa tient, den 
Schutz der Würde des reg lementierten 
Apothekerberufs, die Sicherheit und 
Qualität des Arzneimittelverkehrs, die 
sichere und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung der Bevölkerung und die Ver-

meidung eines unzweckmäßigen und 
übertriebenen Gebrauchs von Arznei-
mitteln. Dabei hob er den weiten Wer-
tungsspielraum der Mitgliedstaaten 
und ihre Befugnis zu einer präventiven 
Regulierung hervor. Kurz zusammenge-
fasst also: Frankreich dürfte Plattfor-
men verbieten, wenn es dazu gute und 
nachvollziehbare Gründe gibt.

Am Rande seines Gutachtens ging 
der Generalanwalt auch auf zwei weite-
re EU-Richtlinien ein, die von den Verfah-
rensbeteiligten als potenziell relevant 
diskutiert wurden. Zum einen stelle sich 
die Frage, wie das Spannungsverhältnis 
zwischen der grundsätzlichen Geltung 
des Herkunftslandprinzips gemäß der E-
Commerce-Richtlinie 2000/31/EG und 
dem in Artikel 85c Absatz 2 vorgesehe-
nen Bestimmungslandprinzip aufzulö-
sen sei. Das vorlegende Gericht vertrete 
offenbar die Auffassung, dass die Arznei-
mittelrichtlinie als das speziellere Gesetz 
Vorrang genieße. Im Ergebnis hielt auch 
der Generalanwalt Artikel 85c Absatz 2 
für die anzuwendende Vorschrift. Zum 
anderen habe die EU-Kommission dafür 
plädiert, die Verhältnismäßigkeitsprü-
fung am Maßstab der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie 2006/123/EG vorzuneh-
men⁹. Hierzu bemerkte der Generalan-
walt, dass die dort gesetzten Prüfungs-
maßstäbe im Wesentlichen denjenigen 
entsprächen, die er bereits weiter oben 
zusammengefasst habe.

Urteil des Gerichtshofs
Im Vergleich zu den ausführlich diffe-
renzierten Fragen des Pariser Beru-

6)  i.S.d. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der techni-
schen Vorschriften und der Vorschriften für 
die Dienste der Informationsgesellschaft

7)  Schlussanträge des Generalanwalts Maciej 
Szpunar im Verfahren C-148/15, Deutsche 
Parkinson Vereinigung, vom 2. Juni 2016 
(ECLI:EU:C:2016:394)

8)  Urteil vom 19. Mai 2009, C-171/07, Apothe-
kerkammer des Saarlandes unter anderem 
(ECLI:EU:2009:316); Urteil vom 18. Septem-
ber 2019, C-222/18, VIPA (ECLI:EU:2019:751); 
Urteil vom 1. September 2020, C-649/18, A 
(Werbung und Online-Verkauf von Arznei-
mitteln) (ECLI:EU:2020:764); Urteil vom  
22. Dezember 2022, C-530/20, EUROAPTIE-
KA (ECLI:EU:2022:1014)

9)  Diese Argumentation der Kommission ist 
bemerkenswert, da die Dienstleistungs-
richtlinie ausdrücklich auf Gesundheits-
dienstleistungen, einschließlich den Ver-
kauf von Arzneimitteln, nicht anwendbar 
ist. Hierauf ging der Generalanwalt in sei-
nen Schlussanträgen allerdings nicht ein.
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fungsgerichts und den sehr gründlich 
konzipierten Schlussanträgen des Ge-
neralanwalts fällt das nunmehr vorlie-
gende Urteil der Zweiten Kammer des 
EuGH eher knapp aus. Er bestätigt zu-
nächst die Einschätzung des General-
anwalts, dass die Doctipharma-Platt-
form keinen integralen Bestandteil 
einer Gesamtdienstleistung darstelle, 
die sie gemeinsam mit den verkaufen-
den Apotheken erbringe, sondern ge-
trennt von diesen Apotheken als reiner 
Vermittler agiere. Diese angesichts des 
konkreten Sachverhalts sehr nachvoll-
ziehbare Aussage bedeutet rechtlich, 
dass die Plattform ein »Dienst der In-
formationsgesellschaft« ist und nicht 
selbst Verkäufer10.

In seiner weiteren Prüfung konzen-
triert sich der EuGH sodann auf den we-
sentlichen Kern der Vorlagefragen: die 
Vereinbarkeit des französischen Total-
verbots von Vermittlungsplattformen 
mit Artikel 85c der Arzneimittelrichtli-
nie. Er hebt zunächst das vom europäi-
schen Gesetzgeber gewählte Rege-
lungskonzept hervor: Während die Mit-

gliedstaaten den Versand verschrei-
bungspflichtiger Arzneimittel verbieten 
dürfen, müssen sie den OTC-Versand 
gestatten. Durch welche natür lichen 
oder juristischen Personen dieser Ver-
sand erfolgen dürfe, sei allein durch die 
Mitgliedstaaten zu bestimmen, in de-
nen diese Personen niedergelassen sind. 
So sei Frankreich zwar berechtigt, den 
Verkauf von Arzneimitteln ausschließ-
lich Apothekern vorzubehalten. Ange-
sichts der oben festgestellten rechtli-
chen Trennung zwischen den Apothe-
ken und der Plattform, die eine reine 
Vermittlerrolle im Internet einnehme, 
dürfe die Nutzung einer solchen Platt-
form aber nicht verboten werden. Arti-
kel 85c Absatz 1 verpflichte die Mitglied-
staaten nämlich ausdrücklich dazu, das 
Angebot von OTC-Arzneimitteln durch 
»Dienste der Informationsgesellschaft« 
zu gestatten. Es sei dann aber nicht 
schlüssig, den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage von Absatz 2 wiederum zu 
gestatten, die Inanspruchnahme eines 
solchen Dienstes komplett zu verbieten. 
Insoweit ist der EuGH also restriktiver 
als der Generalanwalt, der hier Recht-
fertigungsmöglichkeiten sah.

Bewertung
Das Urteil bestätigt wieder einmal eini-
ge fundamentale Grundsätze wie die 
Zulässigkeit von Versandverboten für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
und die Befugnis der Mitgliedstaaten, 
die Apothekenpflicht vorzusehen. 
Ebenfalls betont es die Tatsache, dass 
der Versandhandel in einem regulier-
ten Rahmen erfolgen muss, der durch 
den europäischen Gesetzgeber in einer 
sehr allgemeinen Form abgesteckt 
worden ist. Gleichzeitig setzt es den 
Mitgliedstaaten aber auch eine Grenze, 
bis zu der sie verschiedene Erschei-
nungsformen des Versandhandels ein-
schränken dürfen. Der Wettbewerbs-
druck auf öffentliche Apotheken durch 
DocMorris, Amazon & Co. bleibt also 
bestehen.

Was nach Lektüre der Urteilsgrün-
de des EuGH leider wegen fehlender 
Entscheidungserheblichkeit für den 
konkreten Fall offenbleibt, ist die Fra-
ge, in welcher Form die Mitgliedstaa-
ten bestimmte Rahmenbedingungen 
und Details des Versandhandels regu-
lieren dürfen. Der Generalanwalt hat 
dies, wie oben dargestellt, in einem 
sehr weitreichenden Rahmen für zu-
lässig gehalten. Auch wenn der EuGH 
diese Auffassung bezüglich der kon-
kret zu entscheidenden Frage – eines 

Totalverbots von Plattformen – nicht 
geteilt hat, spricht doch vieles dafür, 
die vom Generalanwalt anhand ein-
schlägiger EuGH-Urteile herausgear-
beiteten Rechtfertigungsmöglichkei-
ten für weniger einschneidende Be-
schränkungen wie zum Beispiel natio-
nale Verbote kommerzieller »Rezept-
makler« anzuwenden. Sonst würde 
nämlich Artikel 85c Absatz 2 letztlich 
leerlaufen. Für Plattformen sind darü-
ber hinaus auch noch weitere unions-
rechtliche Vorgaben relevant, wie zum 
Beispiel der jüngst in Geltung getrete-
ne »Digital Services Act«11 oder die 
Datenschutz-Grundverordnung12. 
Eins ist also bereits sicher: dies war 
nicht das letzte EuGH-Urteil mit Bezug 
zu Apotheken und Arzneimitteln. /

10) Der EuGH verweist hier wie bereits der  
Generalanwalt auf die Aufgabe des vor-
legenden Gerichts, den Sachverhalt faktisch 
zu verifizieren.

11) Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Bin-
nenmarkt für digitale Dienste (»Gesetz über 
digitale Dienste«). Dort wurde vom Gesetz-
geber in Erwägungsgrund (12) folgender 
Grundsatz verankert: »Um das Ziel zu errei-
chen, ein sicheres, berechenbares und ver-
trauenswürdiges Online-Umfeld sicherzu-
stellen, sollte die Definition des Begriffs 
»rechtswidrige Inhalte« für die Zwecke die-
ser Verordnung im Großen und Ganzen den 
bestehenden Regeln in der Offline-Umge-
bung entsprechen. Insbesondere sollte der 
Begriff »rechtswidrige Inhalte« so weit ge-
fasst werden, dass er Informationen im Zu-
sammenhang mit rechtswidrigen Inhalten, 
Produkten, Dienstleistungen oder Tätig-
keiten umfasst. […] In dieser Hinsicht ist es 
unerheblich, ob die Rechtswidrigkeit der In-
formation oder der Handlung sich aus dem 
Unionsrecht oder aus mit dem Unionsrecht 
im Einklang stehendem nationalem Recht 
ergibt, um welche Art von Rechtsvorschrif-
ten es geht und was diese zum Gegenstand 
haben.«

12) Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz  
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (»Datenschutz-Grundverord-
nung). Hierzu liegt dem EuGH derzeit  
ein Vorlagebeschluss des Bundesgerichts-
hofs zur Nutzung des Amazon-Marktplatzes 
durch Versandapotheken vor (Beschluss 
vom 12. Januar 2023, I ZR 223/19, »Arz-
neimittelbestelldaten«; EuGH-Verfahren 
C-21/23).
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